
Charlemagne's Heir
New Perspectives on the Reign

of Louis the Pious
(814-840)

EDITED BY

PETER GODMAN
AND

ROGER COLLINS

CLARENDON PRESS . OXFORD

1990



12

Ludwig der Fromme, Lothar I. und das Regnum Italiae
JÖRG JARNUT

IM Jahre 822 entsandte Ludwig der Fromme seinen ältesten Sohn Lothar
nach Italien, damit er dort die Königsherrschaft ausübte. So begann im
Herbst dieses Jahres eine Epoche, die achtzehn Jahre währte und in der
Lothär Herr des fränkisch beherrschten Teiles der Aperminenhalbinsel war.
Ich möchte im folgenden versuchen darzustellen, was diese knapp zwei
Jahrzehnte fiir die Geschichte. Ital~ens und fiir die Herrschaft Ludwigs und
Lothars bedeutet haben, wobei mein besonderes Augenmerk den verschiede-
nen Formen dieser Herrschaft gelten soll. Dabei ist gleich am Anfang zu
betonen, daß auch und gerade aus unserer Perspektive das Jahr 829 einen
entscheidenden Einschnitt bildet, so daß die zu untersuchende Epoche in zwei
sehr ungleiche Zeiträume zerfallt.

Als Lothar 822 die Verwaltung Italiens übertragen wurde', stand das
Langobardenreich bereits seit zwei Generationen unter fränkischer Herr-
schaft. Karl der Große hatte 774 dessen staatsrechtliche Eigenexistenz nicht
vernichtet, was am sinnfälligsten darin zum Ausdruck kommt, daß er sich nun
als "rex Franeorum et Langobardorum" bezeichnete. Im Jahre 781 war die
eigenständige Stellung des gerade erst eroberten Reiches dadurch unter-
strichen worden, daß er seinen Sohn Pippin dort zum Unterkönig bestimmte.
Seitdem hatten dieser und dann ab 813 dessen Sohn Bernhard eine von Karl
zwar streng überwachte und reglementierte, aber schon durch die Entfernung
von der Francia faktisch sehr eigenständige Herrschaft ausgeübt',

Ludwig der Fromme schien 814 zunächst gewillt, die von seinem Vater für
Italien geschaffene Herrschaftsordnung zu respektieren. Die Zusammenarbeit
mit König Bernhard verlief anfangs auch reibungslos', Im Juli 817 aber
gestaltete der Kaiser in der Ordinatio imperii die Zukunft des Reiches nach
seinen eigenen Ordnungsvorstellungen. Unter dem Einfluß der sog. Reichs-
einheitspartei gab er das uralte Prinzip der Erbteilung zu gleichen Teilen auf.
Er erhob seinen ältesten Sohn Lothar als Kaiser hoch über seine jüngeren

I, Annales regni Francorum, s.a. 822, ed. F. Kurze, MGH SRG, 159: "Hlotharium vero filium
um in Italiam misit, cum quo Walahum monachum propinquum suum, fratrem videlicet Adalhardi

S~batis, et Gerungum ostiariorum magistrum una direxit, quorum consilio et in re familiari et in
a gotiis ad regni commoda pertinentibus uteretur". Vgl. G. Eiten, Das Unterkönigtum im Reiche der
~crovinger und Karolinger (Heidelberg, 19°7), 73If.; L. M. Hartmann, Geschichte Italiens im
Mittelalter, iii/I (Gotha, 19~8): 109f.

I, Vgl. Eiten, Das Unterk~.mgtum, 1811_':,4?1f.. .
J) Vgl. B. Simson, Jahrbucher des fränkischen Reiches unt~r Ludw~g de.~ Frommen, 2 Bde

(Leipzig, 1874. 1876), I. 27f., 53, 62f., 67, 75; Hartmann, Geschichte Itahens, Ill/I. 102.



35° Jiirg Jarnut

Brüder, die als Unterkönige von Bayern und Aquitanien von diesem ab-
hängige und kontrollierte Herrschaften ausüben sollten".

Während diese jüngeren Brüder in der Ordinatio namentlich erwähnt und
ihre Rechte und Pflichten genau abgegrenzt werden, wird König Bernhard
darin keines Wortes gewürdigt. Über sein Regnum wird bestimmt: .Regnum
vero Italiae eo modo praedicto filio nostro, si Deus voluerit, ut successor noster
existat, per omnia subiectum sit, sicut et patri nostro fuit et nobis Deo volente
praesenti tempore subiectum mauet">. Im Gegensatz zu manchen Vermutun-
gen besagt diese Formulierung doch eindeutig, daß die staatsrechtlichen
Verhältnisse Italiens durch die Ordinatio festgeschrieben wurden. In Zukunft
sollte das Regnum Italiae wie in der Vergangenheit und in der Gegenwart der
kaiserlichen Herrschaft Lothars unterstehen, und zwar genau in der Weise,
wie es zu Zeiten des Großvaters und des Vaters geregelt war. Das heißt aber
auch, daß es ein Unterkönigtum bleiben sollte. Damit war die Herrschaft
Bernhards nicht nur nicht gefährdet, sondern sie wurde ausdrücklich bestä-
tigt. Es ist hier nicht der Raum, die sog. Rebellion Bernhards zu untersuchen.
Unter dem Eindruck des gewaltigen fränkischen Heeres, das Ludwig gegen
ihn aufgestellt hatte, unterwarf sich ihm der junge König jedenfalls im Herbst
817. Er wurde gefangengenommen und 818 als Hochverräter seines Augen-
lichtes beraubt. Er starb am 17. April zwei Tage nach seiner Blendung",

Eigenartigerweise hielt es Ludwig in den folgenden Jahren nicht für
erforderlich, entweder selbst in das angeblich aufständische Italien zu ziehen
oder aber doch wenigstens einen seiner Söhne dorthin zu entsenden. Vielmehr
verwalteten in den nächsten Jahren Königsboten das Regnum. Ludwig ließ
weiterhin Urkunden für die verschiedensten italischen Empfänger ausstellen'.

Erst der unglücklich verlaufende Krieg gegen den rebellierenden Kroaten-
fürsten Ljutewit'' scheint Ludwig zu einer Kursänderung in seiner Italienpoli-
tik veranlaßt zu haben. Wir interpretieren nämlich die in den Datierungen
zahlreicher italischer Privaturkunden und in einigen der Kapitularien Lothars
ebenso wie in Urkunden über Gerichtsverfahren, die von seinen Missi geleitet
wurden, verwendete und bisher nicht erklärbare sog. Vulgärepoche, nach der
der junge Kaiser Anfang 820 seine Herrschaft in Italien angetreten hätte",

" MGH Capit. i. 270ft'., Nr. 136.
s, Ebd. 273, Nr. 136, § 17.
•, Vgl. dazu zuletzt T. F. X. Noble, "The Revolt of King Bernard of Italy in 817: Its Causes and

Consequences", Studi medievali, 15 (1974), 315-326 mit weiterer Literatur. Ich möchte diese sog.
Rebellion Bernhards demnächst noch einmal untersuchen.

7, Vg!.Hartmann, Geschichte Italiens, iii/J. 104f. Die Urkunden und andere Schriftstücke Ludwigs
d. Fr. für italische Empfänger sind verzeichnet bei J. F. Bohmer und J. Lechner, Regesta Imperii, i.
Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern: 751-918 (11908)= BM! 659,664,665,682,
~o, 700, 701, 7°3, 715-719, 722, 731, 732, 745, 748, 749, 750.
" Dazu Hartmann, Geschichte Italiens, iii/J. 106ft'.
'1 Zu dieser "Vulgärepoche" s. E. Mühlbacher, "Die Datierung der Urkunden Lothar I.",

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wien), Phi!.-Hist. Kt. 85/3 (18n),
463ft'.,hier insb. 466ft'. (mit Verzeichnis der untersuchten Urkunden 536ft'.),und Th. Schieft'er in der
Vorbemerkung zu seiner Edition der Urkunden Lothars (MGH Diplomata, iii..Die Urkunden Lothars
I. und Lotbars 11.), im Abschnitt "Äußere und innere Merkmale der Diplome", 45f.
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folgendermaßen: Im Januar 820 war auf einem Reichstag in Aachen ein groß
angelegter Heereszug gegen Ljutewit vorbereitet worden. Wir vermuten, daß
Lothar bereits damals die königliche Herrschaft über Italien und damit der
Oberbefehl über die italischen Truppen übertragen worden war. Aber gerade
seine Verbände waren dann im Sommer, als drei fränkische Heere den
Kroaten angriffen, besonders erfolglos", So wurden in den höfischen Quellen
alle Nachrichten unterdrückt, die ihn mit dieser Niederlage in Verbindung
bringen konnten, und der Vater hielt es nicht für angebracht, den militärisch
gerade kläglich Gescheiterten sofort in seinem Regnum tätig werden zu lassen.
Hier bestimmten im übrigen Korruption und unhaltbare Rechtsunsicherheit
nach dem Zeugnis zeitgenössischer Quellen die Lage".

Im Februar 821 starb Benedikt von Aniane, dessen Einfluß aufLudwig den
Frommen kaum überschätzt werden kann. In der Folgezeit kam es zu heftigen
Kurskorrekturen in der kaiserlichen Politik, in deren Rahmen auch die
gewandelte Italienpolitik Ludwigs zu sehen ist. Schon auf dem Reichstag von
Thionville im Oktober 821 wurden die Anhänger König Bernhards begnadigt.
Lothar wurde damals mit Irmingard, der Tochter des Grafen Hugo von Tours
aus der Familie der Etichonen, verheiratet", Dieser dürfte also zu den
Führern der jetzt zu Einfluß gelangenden Partei gehört haben.

Im Jahr darauf söhnte sich Ludwig auch mit seinen Halbbrüdern aus, die er
gegen ihren Willen zu Klerikern hatte scheren lassen. Den Höhepunkt
erreichte diese Abkehr von der Politik der letzten Jahre im August 822 auf
dem Reichstag von Attigny. Hier leistete Ludwig öffentliche Buße fiir seine
Verfehlungen an seinen Brüdern, an König Bernhard und an seinen karo-
lingischen Verwandten Adalhard und Wala, die jetzt wieder in führende
Positionen einrückten 13.

Zugleich ordnete Ludwig die Verhältnisse im Reich neu. Zum Abschluß
des Reichstages entsandte er Lothar nach Italien und dessen Bruder Pippin
nach Aquitanien. Die Parallelität zwischen diesen beiden Entscheidungen aber
ging noch weiter. Vor seiner Abordnung nach Aquitanien war Pippin nämlich
mit Ringard, der Tochter des fränkischen Grafen Theotbert, verheiratet
worden14• Der Kaiser begann also, sein Haus zu bestellen und schickte seine
älteren Söhne zur Herrschaftsausübung in die seit Jahrzehnten bestehenden

10, Annalcs rcgni Francorum, s.a. 820, ed. Kurze, 152f.
", Paschasius Radbertus, Epitaphium Arscnii, i. 26-28, MGH SS ii. 543-545·
12, Simson, Jahrbücher, i. 167f; DM' Hod; zu den Etichonen vgl. vor allem F. Vollmer, "Die

Etichonen: Ein Beitrag zur Frage der Kontinuität früher Adelsfamilien", in G. TeIlenbach (Hrsg.),
Studien und Vorarbeiten zur Geschichte des großfränkisehen und frühdeutsehen Adels (Freiburg,
1957),137-184, zu Hugo und seiner Familie 1631f.

Il, Simson, Jahrbücher, i. 1781f.;BM' 758a.
'" Zu Lothars Abordnung s.o., Anm. I. Unmittelbar an diese Stelle anschließend berichten

dieselben Annales regni Francorum, s.a, 822, ed. Kurze, 159, über Pippin: "Pippinum autem i~
Aquitaniam ire praecepit, quem tarnen pri~s filiamTheotber~i .~?mitisMatrice?sis ~n~oniugium fuit
aecipere et post nuptias celebratas ad occiduas partes proficisi . Zu der Gattin Pippins vgl. K. F.
Werner, "Die Nachkommen Karls des Großen bis um das Jahr 1000", in W. Braunfels und P. E.
Schramm (Hrsg.), Karl der Große, iv. Das Nachleben (Düsseldorf, 1967),4°3-482, hier 446f.
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und auch 817 in der Ordinatio anerkannten Unterkönigtümer. Bis in die
Wortwahl lassen die Quellen erkennen, daß dies ein Akt war, der der
Entsendung Bernhards nach Italien durch Karl den Großen gleichgesetzt
werden muß". Im übrigen führte Ludwig diese Politik der Umsetzung der
Ordinatio konsequent fort, als er 825 auf dem Reichstag von Aachen seinem
jüngsten Sohn aus erster Ehe, Ludwig, in das ihm zugewiesene Unterkönig-
tum Bayern zum Herrschaftsantritt abordnete".

Es bleibt also festzuhalten, daß der 817 zum Kaiser erhobene Lothar 822 die
Funktion eines Unterkönigs für Italien übertragen bekam, der ganz dem
Willen des kaiserlichen Vaters untergeordnet blieb. Diese starke Abhängigkeit
Lothars kommt nicht nur in seinem Titel "Hlotharius augustus invictissimi
domni imperatoris Hludowici filius" zum Ausdruck, der das Invictie-Prädikat
also dem Vater reserviert'", Ebenso wird sie durch die Voranstellung des
väterlichen Namens in den Datierungen seiner Urkunden evident. Diese
Urkunden werden in der Regel auf die Jahre der ab 822 gezählten Königs-
herrschaft Lothars in Italien und nicht etwa auf die seines Mitkaisertums
datiert", Mindestens ebenso deutlich wird die dominierende Stellung des
Vater daraus, daß die beiden wichtigsten zentralen Herrschaftsinstrumente
eines mittelalterlichen Königs, also die Kapelle und die Kanzlei, mit Persön-
lichkeiten besetzt wurden, die sich bereits im Dienste Ludwigs bewährt hatten
und deshalb von diesem für den Sohn ausgewählt worden waren", Gemäß der
"iussio" des Kaisers sollte Lothar in Italien Recht sprechen und darüber
seinem Vater Rechenschaft ablegen".

Um seine Stellung in seinem Regnum richtig einzuschätzen, muß man sich
vor Augen halten, daß er sich in den sieben Jahren bis zum Bruch mit Ludwig
nur zweimal, nämlich von September 822 bis Mai 823 und von August 824 bis
Juni 825, ganze anderthalb Jahre in Italien aufhielt, wovon noch ein halbes
Jahr auf Rom entfiel",

Nach den wenigen Zeugnissen seiner Urkunden und Kapitularien scheint
Lothar damals seine Regierungstätigkeit vor allem im westlichen Oberitalien
auf den Königshöfen Aureola und Corteolona und natürlich in der Hauptstadt

151 Vgl. die in Anm. 1 und 14 zitierten Texte mit der Nachricht der Annales regni Francorum, s.a.
819, ed. Kurze, 136f.: "Bernhardum filium Pippini, nepotem suum, in Italiam misit".

'" Annales regni Francorum, s.a. 825, ed. Kurze, 168: "Minorem vero filium suum Hludowicum im
Baioariam direxit".

171 Vgl. H. Wolfram, "Lateinische Herrschertitel im neunten und zehnten Jahrhundert", in ders.
(Hrsg.), Intitulatio, ii (Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Ergän-
zungsbd. 24; 1973), 19-178, hier 85ff.

,., Schietter (wie Anm. 9), 45f.; vgl. ferner 3f.
") Vg!. J. Fleckenstein. Die Hofkapelle der deutschen Könige, 2 Bde (Schriften der MGH, 13/1-2;

1959, 1965), hier i. 114f., und Schieffcr (wie Anm. 9), 14ff.
lO) Die beste Beschreibung der Tätigkeit Lotbars in Italien liefern die Annales regni Franeorum, s.a.

823, ed. Kurze, 160f., in ihrem Bericht über seine Kaiserkrönung in Rom: "Hlotharius vero, cum
secundum patris iussionem in Italia iustitias faceret... Romam venit...; inde Papiam regressus mense
Iunio ad imperatorem venit. Qui cum imperatori de iustitiis in Italia a se partim factis partim inchoatis
fecissct indicium ... ".
III Vgl. zu diesen Zeitangaben vor allem Simson, Jahrbücher, i. 182, 199; 216, 238.
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Pavia entfaltet zu haben. Die Aktivitäten seiner Kanzlei scheinen nicht
besonders rege gewesen zu sein. Ganze fünf Urkunden sind uns aus der Zeit
bis 829 überliefert, zu denen noch vier Deperdita kommen. Sie waren für die
Bistümer Corno und Fiesoie, die Klöster Farfa und Novalese und das Hospital
auf dem Mont Cenis bestimmt+, Auffällig ist, daß Kaiser Ludwig selbst in
dieser Phase noch Diplome für italische Empfänger ausstellen ließ, sich also
direkt in die Regierung des Regnum Italiae einschaltete".

Außerordentlich rege war hingegen die gesetzgeberische Tätigkeit Lothars
während seiner wenigen Monate in Italien. Nicht weniger als sieben Kapitu-
larien sind uns aus dieser Zeit überliefert, darunter das berühmte über den
geistlichen Unterricht in den verschiedenen Schulen des Regnum". Mit
diesen Regelungen setzte Lothar die seit Karl dem Großen bestehende
Tradition einer eigenen italischen Kapitulariengesetzgebung fort. Inhaltlich
berühren sich die dort getroffenen Bestimmungen weitgehend mit den
gleichzeitigen Verfügungen der Kapitularien Ludwigs: Sorge fur die Kirche,
um die Rechtssicherheit und die Moral der Untertanen standen im Mittel-
punkt. Allerdings war bei Lothar der Anteil der die weltlichen Verhältnisse
regelnden Bestimmungen größer als bei Ludwig. Natürlich respektierte
Lothar in seinen Kapitularien die langobardischen Rechtstraditionen, was
insbesondere in seinen zahlreichen Normen über die Einhaltung der Wehr-
pflicht und in seinen Bestimmungen über Freiheit und Unfreiheit deutlich
wird. Mit aller wünschenswerten Klarheit wies Lothar seine Grafen an:
"Volumus ut homines talern consuetudinem habeant sicut antiquitus Langu-
bardorum fuit"zs.

In den wenigen Monaten in Italien dürfte Lothar kaum in der Lage
gewesen sein, wichtige Ämter aus eigener Machtvollkommenheit zu besetzen.
Eine Ausnahme bildete Spoleto, wo während seiner Anwesenheit in Italien
mehrfach der Herzog ausgewechselt werden mußte'" und Lothar schon wegen
der Nachbarschaft des Dukats mit Rom ein Interesse daran haben mußte,
einem Mann seines Vertrauens dieses Amt zu übertragen.

Wie bereits ausgeführt, wurde er 822 als Unterkönig Ludwigs hierhin
entsandt. Sicherlich begrüßte es Lothar nachdrücklich, daß die eben heraus-
gestellte Gleichbehandlung mit seinen Brüdern, die seiner Stellung als
jüngerer Kaiser ja keinesfalls entsprach, 823 angeblich durch eine päpstliche
Initiative in Frage gestellt wurde. Nach der Darstellung der Reichsannalen
war Lothar schon auf der Rückreise in die Francia, als ihn Papst Paschalis

22) MGH Diplomata, iii. 1-5; Deperdita, 148-151.
Il) BMI 763, 766, 785, 801.
l') MGH Capit. i, Nr. IS7, 158, 159, 161, 163, 164, 165.
m Ebd. i. 3'9, Nr. '58, § 14.
16) Annales regni Francorum, s.aa. 8u, 814, ed, Kurze, IS7f., 166. Vg!. E. Hlawitschka, Franken,

Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-961): Zum Verständnis der fränkischen
Königsherrschaft in Italien (Forschungen zur Oberrheinischen Landesgeschichte, 8; Freiburg, 1960),
167f., %36.
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nach Rom bat. Hier geschah am Ostertag dann folgendes: "Apud sanctum
Petrum et regni coronam et imperatoris atque augusti nomen accepit"27. Im
Gegensatz zur bisherigen Forschung erscheint mir in anbetracht der Wort-
wahl bei dieser Nachricht der Reichsannalen möglich, daß der Papst damals
Lothar nicht nur zum Kaiser, sondern auch zum Rex Italiae krönte.i" Lothar
stünde damit in einer Tradition, die Karl der Große 781 begründete, als er
Ludwig den Frommen und Pippin in Rom vom Papst zu Königen salben
ließ29• Bezeichnenderweise veranlaßte Lothar dann 844 auch seinen Sohn
Ludwig 11., sich in der Ewigen Stadt vom Nachfolger Petri zum König
erheben zu lassen".

Lothar gelang es durch die Kaiserkrönung und seinen Aufenthalt in Rom,
wo er u.a. zu Gericht saß", den Vorrang vor seinen Brüdern zu betonen.
Zugleich dürfte er auch empfunden haben, daß eine seinem Kaisertitel
angemessene Vorrangstellung gerade jetzt bedeutsam wurde, weil Ludwigs
Gemahlin hochschwanger war32• Wenn das Kind ein Sohn werden würde,
dann war es sehr nützlich, nicht so sehr als italischer Unterkönig, sondern als
in St. Peter zum Kaiser gesalbter Enkel Karls des Großen dazustehen.

Diese Rechnung ging auf. Judith drängte nach der Geburt ihres Sohnes
Karl im Juni 823 darauf, daß der junge Kaiser sein Pate wurde. Zudem mußte
er eidlich versprechen, alles zu tun, daß Karl dereinst ein von Kaiser Ludwig
zu bestimmender Reichsteil als Herrschaftsgebiet gesichert wurde", Als in
Rom gesalbter Kaiser und Garant der Position Karls gewann Lothar in der
Folgezeit erheblich an politischem Gewicht. Dies zeigte sich auch in seiner
Stellung in Italien, was im übrigen von der Forschung bisher kaum wahr-
genommen worden ist. Im Jahre 824 entsandte Ludwig Lothar abermals nach
Italien, was von Thegan auffälligerweise verschwiegen wird. Die offiziösen
Reichsannalen befleißigen sich diesmal einer ganz anderen Sprache als im
Jahre 822. Da Ludwig wegen eines Feldzuges gegen die Bretonen daran
gehindert war, die undurchsichtigen Verhältnisse nach dem Tod Papst
Paschalis' I. in Rom persönlich zu untersuchen, schickte er seinen Sohn
Lothar, der hier erstmals als "imperii socius" bezeichnet wird, "vice sua"
dorthin, um die notwendigen Maßnahmen zu treffen". Der Mitkaiser wurde
also von seinem Vater mit einer durch und durch kaiserlichen Aufgabe

Z1) Annales regni Francorum, s.a. 8Z3, ed. Kurze, 161.I., Bereits Simson, Jahrbücher, i. 19Zf., insb. 193 Anm. I, setzte gegen die ältere Forschung die bis
heute herrschende Meinung durch, trotz des Wortlautes der Reichsannalen habe es sich bei der
Osterzeremonie des Jahres 8Z3 lediglich um eine Kaiserkrönung gehandelt.

,., BM' Z3Sb.
30, BM' 1115a.
31, BM' 1018a.
J!) Karl wurde am 13. Juni 8Z3 geboren; vg!. Simson, Jahrbücher, i. 198.
m Ebd. 200f.
3<, Annales rcgni Franeorum, s.a, 8Z4, ed. Kurze, 164£.: "Hlotharium filium imperii socium Romam

mittere decrevit, ut vice sua functus ea, quae rerum necessitate flagitare videbatur, cum novo pontifice
populoque Romano statueret atque firmaret".
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betraut. Lothar war also nicht mehr der Unterkönig, der in einen begrenzten
italischen Herrschaftsbereich abkommandiert wurde. In der Tat erließ Lothar
dann in Rom aus eigener Machtvollkommenheit die berühmte Constitutio
Romana35• Aber nachdem er seine Aufgaben hier erledigt hatte, zog er in das
Regnum Italiae, wo er einen Kriegszug gegen die korsischen Sarazenen
vorbereitete, eine Reichsversammlung einberief, Kapitularien erließ'? und für
die Klöster Novalese und Farfa Urkunden ausstellte", Diesmal währte sein
Aufenthalt im Regnum aber nur vier bis fünf Monate. Dann kehrte er zu
seinem Vater zurück.

Auf dem spätsommerlichen Reichstag zu Aachen im Jahre 825 bekräftigte
Ludwig dann die kaiserliche Stellung seines ältesten Sohnes und erhob ihn
zum Mitregenten. Vier Jahre lang verwalteten sie nun gemeinsam das Reich.
Urkunden und Kapitularien ergingen in beider Namen, und Lothar hielt sich
in der Regel in der Umgebung des Vaters auf'",

Für das Regnum Italiae bedeutete der Schritt Ludwigs, daß es von nun an
zu einem Unterkönigtum ohne Spitze wurde. Wieder verwalteten Königsbo-
ten das Land. Die wenigen Urkunden, die für italische Empfänger ausgefertigt
wurden, wurden wie alle anderen auf die Namen beider Kaiser ausgestellt;
spezielle italische Kapitularien gab es nicht mehr, und Lothar vermied es in
der Folgezeit, wieder nach Italien zu zieherr'". Die Präsenz in der Francia
erschien ihm offenbar weit wichtiger als die in dem ihm 822 anvertrauten
Regnum Italiae.

Das Jahr 828 brachte eine Entwicklung, die Lothars unbestrittene Stellung
an der Seite seines Vaters unterhöhlte. Der in seinem italischen Unterkönig-
tum amtierende MarkgrafBalderich von Friaul wurde wegen seines Versagens
gegen die Bulgaren auf einem Aachener Reichstag abgesetzt. Weit stärker
schadete dem jungen Kaiser sicherlich, daß damals sein Schwiegervater Graf
Hugo, einer der starken Männer am Hofe Ludwigs, zusammen mit Graf
Matfrid aus seinem Amt entfernt wurde, weil er wie dieser angeblich im
Vorjahr bei der Abwehr eines sarazenischen Angriffs auf die Spanische Mark
. 40versagt hatten .

Auffälligerweise wurde nun Lothar das fränkische Reichsheer anvertraut,
um der islamischen Bedrohung des Pyrenäengebietes entgegenzutreten. Da
der erwartete sarazenische Angriff ausblieb, beschlossen Lothar und sein zu
ihm gestoßener Bruder Pippin in Lyon, nicht weiter vorzurücken und das
Heer zu entlassen". Der Schwiegersohn eines öffentlich als Feigling gebrand-
markten Versagers, der selbst sein Heer nicht in eine ruhmreiche Schlacht

HI MGH Capit. i. 323f., Nr. 161.

36, BMl 1023-1026.
17, MGH Diplomata, iii. 4, S.
)8, Vgl. Simson, Jahrbücher, i. 240f.; BMl 1017a; Eiten, Das Unterkönigtum. 801f.
)0, Vgl. Eiten, Das Untcrkönigtum, 821f.
-to, Annales regni Francorum, s.a. 828, ed, Kurze, 174. Vgl. zur Neubewertung der Vorgänge in der

Spanischen Mark R. Collins in diesem Band.
'" Annales regni Francorum, s.a, 828, ed. Kurze 174f.
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geführt, sondern dieses aufgelöst hatte, obwohl es keinen einzigen Schwert-
streich gegen die Ungläubigen geführt hatte, war eine politisch so angeschla-
gene Figur, daß man ihm einiges zumuten zu können glaubte. Sicherlich unter
dem Einfluß seiner Gemahlin übertrug Ludwig auf dem Wormser Reichstag
im August 829 seinem jüngsten Sohn einen Reichsteil, der um Alemannien
zentriert ausschließlich Gebiete umfaßte, die nach der Ordinatio zu Lothars
Herrschaftsbereich gehören sollten". Die Quellen bezeugen die Erregung der
älteren Söhne Ludwigs über diese Neuregelung. Lothar, der - wie wir uns
erinnern - zwar geschworen hatte, Karls Ansprüche zu unterstützen, scheint
unter dem Einfluß Hugos und Matfrids heftigen Widerstand gegen die ihn
besonders schädigenden Verfügungen seines Vaters geleistet zu haben".
Einmal mehr schickte ihn der Vater nach Italien und entzog ihm seine
Befugnisse als Mitkaiser'", Lothar war also wieder zum Unterkönig degradiert
worden. Er hielt sich aber nur wenige Monate in Italien auf. Uns sind lediglich
zwei Urkunden aus dieser Zeit überliefert, deren politische aussagekräftige
Formularteile denen von 822 bis 825 entsprechen",

Der Versuch, seine alte Stellung zurückzugewinnen, den er 830 als Führer
der sog. "loyalen Revolution" unternahm, scheiterte kläglich. Auf dem
Aachener Reichstag im Februar 831 wurde Lothar wieder nach Italien
abgeschoben. Seine Stellung dort war weiterhin die eines Unterkönigs, der
sich zudem verpflichten mußte, sich in Zukunft jeder eigenmächtigen Ein-
mischung in Reichsangelegenheiten zu enthalten". In einem damals erarbeite-
ten Reichsteilungsplan, der sich an den von 806 anlehnte und der die
Ordinatio außer Kraft setzte, wird er namentlich nicht einmal erwähnt", Seine
Stellung schien der König Bernhards immer ähnlicher zu werden.

Dieser von Kaiser Ludwig verfügte Zwangsaufenthalt Lothars in Italien
dauerte etwa von März 831 bis Mai 833. Er wurde nur zweimal unterbrochen.
Einmal fand sich Lothar Anfang Mai 831 auf dem Reichstag von Ingelheim
ein, wo eine gewisse Wiederannäherung an den Vater erfolgte. Er blieb dann
bis zum Herbst in der Francia. Ein zweites Mal mußte er auf Anordnung des

'1, Vgl. Simson, Jahrbücher, i. 3251f.; BMl 868a; H. Zatschek, "Die Reichsteilungen unter Kaiser
Ludwig dem Frommen: Studien zur Entstehung des ostfränkischen Reiches", Mitteilungen des
Instituts für österrcichische Geschichtsforschung, 49 (1935) 186-224, hier 190.

<], Thegan, Vita Hludowici, 35, ed. G. H. Pertz, MGH SS. ii. 597; Nithard, Historiarum Libri IV, i.
3, ed. Ph. Lauer (Les c1assiques de I'histoire de France au moyen ige,7; Paris, 1926),8 f. Vg!. weiterhin
"Astronomus", Vita Hludowici imperatoris, 43, ed. G. H. Pertz, MGH SS ii. 632.

", Vgl. Simson, Jahrbücher, i. 329; BMl 868a; Hartmann, Geschichte Italiens, iii/l. 132; Eiten, Das
Unterkönigtum, 84f.

'S) MGH Diplomata, iii. 6, 7.
.. , Paschasius Radbertus, Epitaphium Arscnii, ii. 10, MGH SS ii. 555 f.; Nithard, Historiarum Libri

IV, i. 3, cd. Lauer, r z: "Lodharium quoque, sola Italia contentum, ea pactione abire permisit ut extra
patris voluntatem nihil deinceps moliri in regno temptaret". Vgl, Simson, Jahrbücher, ii. 6f.; Eiten,
Das Unterkönigtum, 85.

<7, Gegen Simson, Jahrbücher, i. 3871f. und ii. 931f. u.a., ist der undatierte Teilungsplan MGH
Capit., ii. 211f., Nr. 194, mit Mühlbacher, BM' 882, Eiten, "Das Unterkönigtum", 86, und Zatschek,
"Die Reichsteilungen", 1901f., auf 831 und nicht auf 834 zu datieren.
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Vaters im Sommer 832 die Alpen überqueren, um sich von dem Verdacht zu
befreien, er habe eine Auflehnung seines jüngeren Bruders Ludwig gegen den
Vater unterstützt".

Noch einmal versuchte Lothar, die Kaiserherrschaft wiederzuerringen. In
833/834 gelang ihm dies für einige Monate, als er seinen Vater absetzen ließ
und in seine Stellung einrückte. Aber seine Herrschaft blieb instabil, und im
Herbst 834 mußte er sich im Lager von Blois seinem wieder eingesetzten Vater
unterwerfen49• Er wurde begnadigt, und als Herrschaftsgebiet wurde ihm
einmal mehr Italien zugewiesen. Aber diesmal sollte er hier nur die Rechtsstel-
lung einnehmen, die König Pippin unter Karl dem Großen gehabt hatte, d.h.
er durfte keine eigenständige Außenpolitik betreiben und das Heer nur im
Auftrag des Vaters aufbieten, ohne Erlaubnis durfte er die Alpen nicht mehr
überqueren. Seinen begnadigten Anhängern wurde gestattet, mit ihm nach
Italien zu ziehenso.Bis 839 verließ Lothar die Apenninenhalbinsel nicht mehr.

Die lange Phase der Herrschaft Lothars über Italien, die die Jahre 829 bis
840 erfüllt, zerfällt also in zwei Abschnitte. Bis zum Sturz Ludwigs im Jahre
833 betrachtete sich Lothar wenigstens formal als seinem Vater untergeord-
neter Unterkönig. So datierte er seine Urkunden auch aufihn und bezeichnete
sich in der Invocatio dieser Urkunden weiterhin als sein Sohn. Nach seiner
endgültigen Niederlage im Sommer 834 beharrte er auf seinem kaiserlichen
Alleinherrschaftsanspruch. Der Name seines Vaters kommt nun im Formular
seiner Diplome nicht mehr vor", Faktisch war somit eine Aufsplitterung des
westlichen Kaisertums eingetreten.

Während sich Lothar zwischen 829 und 833 nur zweieinhalb Jahre auf der
Apenninenhalbinsel aufgehalten hatte, wurde die 834 beginnende fast sechs-
jährige Epoche in Italien nur einmal für wenige Wochen im Jahre 839
unterbrochen. So wurde diese Zeit nicht nur wegen der von Lothar bean-
spruchten Unabhängigkeit von seinem Vater, sondern auch wegen der Länge
des Aufenthaltes diejenige, in der er das Regnum Italiae am intensivsten
geprägt hat.

Auffällig ist, daß sich Lothars Itinerar in den letzten elf Jahren seiner
persönlichen Herrschaft über Italien kaum von dem der ersten Epoche in den
zwanziger Jahren unterscheidet. Noch eindeutiger aber überwog damals

41) Vgl. BMl 10:Z9a,90¥.
") Vgl. Simson, Jahrbücher, ii. 32.-114·
lll) Ann. Bertiniani, s.a. 834. ed. G. Waitz, MGH SRG 9: "Et Hlothario quidem Italiam, sicut

tempore domni Karoli Pippinus, germanus domni imperatoris, habuerat, concessit"; Nithard,
Historia{um Libri IV, i. 5, ed. Lauer, :z:zf.:,,[Lotharius] ea pactione novissime praelium diremit, ut
infra dies statutos Alpibus excederet ac deinceps sine patris iussione fines Francie ingredi non
praesumeret et extra voluntatem in eius imperio deinceps nihil moliri temptaret"; Thegan, Vita
Hludowici, SS, ed. Pertz, 602: "Post haec iuravit Hlutharius patri suo fidelitatem, ut omnibus imperiis
suis oboedire debuisset et ut iret in Italiam et ibi maneret, et inde non exiret nisi per iussionem patris".
Vgl. Simson, Jahrbücher, 114f., Hartmann, Geschichte Italiens, iii/I. 141j Eiten, Das Unterkönigtum,
86f., ferner 18ff. (zum Unterkönigtum Pippins).

5') Vgl. Schieffer (wie Anm. 9), 4ff.j Wolfram, Intitulatio, ii. 105.
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Pavia, wo IS seiner 28 sicher lokalisierbaren Aufenthalte nachzuweisen sind",
Nach Süden stieß Lothar allenfalls bis Sospiro (b. Cremona) und Nonantola
vor", Eindeutig lag der Schwerpunkt seiner Aktivitäten im Norden und vor
allem im Nordwesten der Halbinsel, im Gebiet von Pavia. Sicher spielte dabei
neben dessen Hauptstadtfunktion die Nähe der westlichen Alpenpässe für den
von der Francia abgedrängten Kaiser eine Rolle.

Der tiefe Bruch mit dem Vater spiegelt sich auch in der Struktur der
Kapelle Lothars. Offensichtlich vermied er es in Italien bewußt, eine vollstän-
dige Kapelle mit einem Erzkaplan an der Spitze einzurichten. Nach einer
ansprechenden Vermutung Fleckensteins wollte er damit dokumentieren, daß
er die Zentralkapelle, über die sein Vater 834 die Verfügungsgewalt zurückge-
nommen hatte, weiterhin für seinen Dienst beanspruchte. Bezeichnenderweise
übernahm er nach dem Tod des Vaters auch dessen Erzkaplan Droge".

Hingegen stabilisierte sich seit dem Bruch mit Ludwig die Kanzlei des
Sohnes, die bis dahin unter der Leitung verschiedener Notare gestanden hatte.
Im Jahre 835 wurde der Burgunder Agilmar Lothars Erzkanzler. Er behielt
sein Amt bis 843, als er Erzbischof von Vienne wurde'".

Die Anzahl der Beurkundungen Lothars steigt seit 829 an. Zwischen 829
und 834 sind 9, danach bis 840 21 Diplome Lothars für italische Empfänger
überliefert". Zu diesen kommen zahlreiche Deperdita", Empfänger sind
natürlich vor allem verschiedene Bistümer und die Klöster Nonantola und
Farfa. Insgesamt erfaßte die sich in Urkunden dokumentierende Regierungs-
tätigkeit Lothars das gesamte Regnum Italiae. Paradoxerweise erweist sich der
seine kaiserlichen Ansprüche seit 834 so sehr betonende Lothar gerade darin
als wahrer Rex I taliae.

So kontinuierlich sich die Überlieferung der Urkunden Lothars seit 829
ausweitet, so sehr nimmt die seiner Kapitularien ab. Lediglich noch einmal,
im Februar 832, erließ er eine derartige Norm, als er Verfügungen seines
Vaters und seines Großvaters für Italien zusammenstellte und damit doku-
mentierte, daß er Wert darauf legte, nur von ihm genehmigte Kapitularien in
Italien gelten zu lassen'", Die wohl zur selben Zeit erlassene Instruktion an die
Königsboten zeigt wie jenes Kapitular die üblichen Bemühungen um die
öffentliche Ordnung, die Kirche, die Sicherheit der Herrschafr'".

Anders als von 822 bis 825 konnte Lothar 829 nach seinem Bruch mit dem

III S. BM! 1028-1067.
III MGH Diplomata, iii. 25, 32.
141 Vg!. Fleckenstein, Die Hofkapelle, i. 117f.
III Vgl. Schieffet (wie Anm. 9), 17fT.
161 MGH Diplornata, iii. 6-12, 14, 22, 23-43.
l7I Nach den Aufstellungen von SchiefTer (wie Anm. 9) können zwischen 829 und 840 über 40

Deperdita für italische Empfänger angenommen werden: vgl. dcp, 151-186. Die genaue Zahlläßt
sich U.3. wegen der unzureichend überlieferten Datierungselemente und wegen des Zweifels an der
Echtheit einiger Stücke nicht ermitteln.

181 MGH Capit. ii, 60fT., Nr. 201.
191 Ebd. 63fT., Nr. 202.
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Vater eine eigenständige Personalpolitik betreiben. Insbesondere nach 834, als
ihn zahlreiche führende fränkische Adlige nach Italien begleiteten, ergaben
sich daraus auch erhebliche Versorgungsprobleme. In Einzelfallen ist es
möglich, konkret nachzuweis~.n, daß Lothar auch unter diesem Gesichtspunkt
nun kirchliche und weltliche Amter mit seinen Anhängern besetzte. Es können
hier nur wenige Beispiele herausgegriffen werden, um das zu verdeutlichen.
Die Unruochinger in Friaul mit dem berühmten Grafen Eberhard, die
Widonen in Spoleto mit Lambert, Wido und dem "consiliarius regis" Haimo
oder aber die Supponiden mit dem Grafen Adelgis von Parma, dessen Tochter
Angilberga Lothars ältesten Sohn Ludwig 11. heiratete, sind herausragende
Beispiele für Familien, die im wesentlichen seiner Gunst ihren damaligen
Aufstieg im Regnum Italiae verdanken. Sie, aber auch alle anderen weltlichen
Amtsträger, denen Lothar sein Vertrauen schenkte, waren transalpiner Her-
kunft. Es ist bezeichnend, daß wir keinen einzigen Langobarden kennen, den
Lothar etwa zum Grafen machte, sieht man von dem berühmten Leo vielleicht
einmal ab, dessen ethnische Zuordnung umstritten ist'", Ähnliches läßt sich
über die von Lothar ernannten Bischöfe sagen: auch sie waren ausnahmslos
Franken. So nutzte Lothar ab 834 seine Verfügungsgewalt über die Bistümer
Italiens entschieden, um seine fränkischen Anhänger in diese Schlüsselposi-
tion zu bringen. Uns sind derartige Aktionen Lothars z.B. aus Brescia, Parma,
Bergamo und Lucca bekannt?'.

Die Ausstattung mit Bistümern, mit Abteien - man denke nur an Wala und
Bobbi062 - und z.T. auch mit konfiszierten Gütern waren Mittel, um die von
ihren transalpinen Besitzungen und Lehen abgeschnittenen fränkischen
Herren zu versorgen. Dies führte aber auch zu einer Intensivierung der

60) Zum fränkischen Adel in Italien unter Lothar vgl. Hartmann, Geschichte Italiens, iii/I. 142;
J. Fischer, Königtum, Adel und Kirche im Königreich Italien (774-875) (Diss. Tübingen, 1965),
25fT.; Hlawitschka, Franken, Alemannen, 53fT., zu den genannten Familien und Persönlichkeiten
speziell 169fT.,IICfT., 299ff., ferner zu den Widonen ders., ..Die Widonen im Dukat von Spoleto",
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 63 (1983),20-92. Zu Leo vgl.
D. A. Bullough, ..Leo, qui apud Hlotharium magni loci habebatur, et le gouvernement du Regnum
Italiae a l'epoque earolingienne", Le Moyen Age, 67 (1961), 221ff., insb. 237fT.,der langobardische
Abkunft vermutet; überzeugender die Annahme Hlawitschkas, S. 220, er sei fränkischer Abstammung

gewese~. d F h üb d' B d B'" Ir' k r . h Zc"
61) DIe Lage er orsc ung u er le esetzung er istumer ta lens In aro mgtsc er It ist e

unbefriedigend. Weder das veraltete Werk von F. Savio, Gli antichi vescovi d'ltalia dalle origini al
1300 descritti per regioni: 11Piemonte (Turin und Florenz, 1898); La Lombardia, 2 Bde (Bergamo,
1908, 1929), noch die skizzenhaften Ausführungen von Fischer, Königtum, 63fT.,verschaffen einen
ausreichenden Einblick in die ..kirchliche Personalpolitik" Lothars. So muß auf moderne Stadtge-
schichten zurückgegriffen werden, um wenigstens Teilerkenntnisse zu gewinnen. Zu den beispielhaft
angefUhrten Fällen vgl.: H. Schwarzmeier, Lucea und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts:
Studien zur Sozialstruktur einer Herzogsstadt in der Toskana (Bibliothck des Deutschen Historischen
Instituts in Rom, 41; Tübingen, 1972),92fT.;J. Jarnut, Bergamo 568-1098: Verfassungs-, Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte einer lombardischen Stadt im Mittelalter (Beihefte der Vierteljahrschrift für
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 67; Wiesbaden, 1979), 19f.; zu Brescia und Parma Fischer,
Königtum, 64·

62) Zu Wala vgl. L. Weinrich, Wala-Graf, Mönch und Rebell: Die Biographie eines Karolingers
(Historische Studien, 386; Lübeck und Hamburg, 1963),zu seinem Abbatiat in Bobbio speziell 85fT.
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fränkischen Herrschaft in Italien. Die bis dahin vergleichsweise noch nicht so
massive fränkische Präsenz hier wurde so erheblich verstärkt. Das bedeutete
aber fur die alte langobardische Führungsschicht in vielen Fällen einen
weiteren Rückgang ihrer Macht. So ist es kein Zufall, daß die alte Bezeich-
nung des italischen Königreiches als Regnum Langobardorum immer mehr in
den Hintergrund trat und von der offiziellen Neubezeichnung Regnum Italiae
verdrängt wurde'". Dieses Regnum war eben aus der Sicht der sich hier
verwurzelnden fränkischen Führungsschicht ein fränkisches Reich in Italien.

Zweifellos stärkten die Kämpfe der verschiedenen Karolinger gegen-
einander die Stellung des Adels. Aus Untertanen wurden so immer mehr
Partner des Königs, was besonders deutlich bei den verschiedenen Teilungs-
projekten jener Jahre wird, die von den Großen mitformuliert wurden. Als
"consiliarii regis" oder in anderen wichtigen Positionen am Hofe bestimmten
sie die Politik des Herrschers maßgeblich mit'", Immer häufiger konnten sie
ihre Ämter vererben, ein untrügliches Indiz für diese starke Stellung.
Dennoch wäre es falsch, Lothars Position zu unterschätzen. Die einzige
oppositionelle Bewegung gegen ihn, von der wir aus seinem Regnum Kunde
haben, nämlich die Aktion zur Befreiung der Kaiserin Judith aus ihrer Haft in
Tortona im Jahre 834, mußten die Verantwortlichen, darunter der mächtige
MarkgrafBonifaz von Tuszien, mit dem Verlust ihrer Ämter und Besitzungen
in Italien bezahlcn'".

Im Jahre 837 plante Ludwig eine Romfahrt zum Schutz der Kirche des hI.
Petrus, die sich nur gegen seinen Sohn richten konnte, aber wegen eines
Normanneneinfalls nicht zustande kam", Aus diesem Plan wird deutlich, wie
tief der Bruch zwischen Vater und Sohn nach 833/834 gewesen sein muß. Es
ist evident, daß Ludwig und seine Anhänger den Haß auf Lothar und die ihn
stützende Adelspartei auch auf das Regnum Italiae, das diese nun seit Jahren

61) Die Entwicklung der Reichsbezeichnung vom "Regnum Langobardorum" zum "Regnum
Italiae" ist mehrfach monographisch behandelt worden: P. S. Leicht, "Dal ,Regnum Langobardorum'
al ,Regnum Italiae''', Rivista di storia del diritto italiano, 3 (1930), Nachdr. in ders., Scritti vari di
storia del diritto italiano, i (Mailand, 1943), zlI-z3S; F. Crosara, "Rex Langobardiae-Rex Italiae:
Note in margine alia ,Historia' di Andrea di Bergamo", in Atti del 2°Congresso internazionale di studi
sull'alto medioevo (Spoleto, 1953), 155-180; G. Amaldi, "Regnum Langobardorum - Regnum
Italiae", in T. Manteuffcl und A. Gieysztor (Hrsg.), L'Europe aux IX'-XI' siecles: Actes du colloque
international sur les origines des Etats europeens aux lxe-XI' siecles (Warschau, 1968), lOS-lU.
Weder die historiographisch-literarische SkizzeCrosaras noch die eher allgemeingeschichtliche Studie
Arnaldis sind wirkliche Begriffsuntersuchungen im Gegensatz zur Arbeit Leichts, der richtigerweise
vor allem die in Urkunden u.ä. erkennbaren offiziellenReichsbezeichnungen erfaßt. Er sieht zwar auch
die veränderten Machtverhältnisse zwischen Langobarden und Franken, aber verweist zugleich auf
römische Traditionen, die von oberitalienischen Notaren bei der Benennung ihres Regnum gewahrt
worden seien (vgl, insb. z:z8If.) .
..) Vg!. zu den "consiliarii regis" die Spezialstudie von H. Keller, "Zur Struktur der Königsherr-

schaft im karolingischen und nachkarolingischen Italien: Der ,consiliarius regis' in den italienischen
Königsdiplomen des 9. und 10. Jahrhunderts", Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven
und Bibliotheken, 47 (1967), 123-223.

61) Vgl, Simson, Jahrbücher, 99ff., ISSf.
66) Ebd. 163ff.
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beherrschten, projizierten. Daß dieser Teil seines Riesenreiches Ludwig von
Anfang an wenig nahestand, wird auch darin erkennbar, daß er nach 781 nur
noch einmal den Fuß auf dessen Boden gesetzt hat, als er 792 im Auftrag
seines Vaters ein Heer gegen Benevent fiihrte'", Umgekehrt mußte Lothar, der
sich seit 833 als rechtmäßiger Kaiser des Gesamtreiches betrachtete, die
Apenninenhalbinsel insbesondere nach den Ereignissen des Jahres 834 als Ort
der Verbannung vorkommen. Viele seiner zwangsweise hier lebenden und von
ihren Lehen und Besitzungen jenseits der Alpen abgeschnittenen Anhänger
dürften ähnliche Gefühle gehabt haben.

Die Abkapselung des Regnum Italiae von der Francia, die seit 829 eintrat
und seit 834 durch Lothars Politik verstärkt wurde, hatte zur Folge, daß"dieses
allmählich einen sehr eigenständigen Charakter entwickelte. Während eines
Vierteljahrhunderts war es immer wieder zum Zufluchtsort opponierender
fränkischer Adliger geworden, die sich unter der Führung rebellierender
Reges Italiae gegen die fränkische Zentralgewalt aufgelehnt hatten. Durch die
Konfiskation ihrer fränkischen Lehen, den Verlust ihrer Ämter in der Francia
und die dadurch verursachte Unmöglichkeit, dort Politik zu betreiben, waren
sie nun ganz auf die Aperminenhalbinsel beschränkt. So entstand allmählich
eine Elite, deren Interessen sich von denen anderer fränkischer Eliten deutlich
zu unterscheiden begannen. Diese Interessengegensätze wurden dadurch noch
vertieft, daß die in der Francia lebenden Anhänger Ludwigs häufig ihre
Besitzungen in Italien durch Konfiskation verloren'".

Lothars Politik, die Italien isolierte, war aber nicht nur für dessen
Geschichte bedeutsam. Vielmehr entwertete die Beschränkung auf einen so
engen Herrschaftsbereich auch seinen universalen Anspruch als Kaiser. Er
war seit 829 faktisch der erste "Imperator Italiae", wenn ihn auch noch kein
Chronist so nannte, wie es dann bei seinem Sohn geschah'", Wie alle auf ihn
folgenden Imperatores Italiae versuchte auch schon Lothar, seine allen
kaiserlichen Traditionen hohnsprechende Position dadurch aufzuwerten, daß
er starken Einfluß auf die in seiner Machtsphäre lokalisierte, andere, univer-
sale Dimensionen verkörpernde Institution nahm, also auf das Papsttum, und
dieses für seine Zwecke instrumentalisierte/". Lothar sah selbst die sich aus der
Verengung seiner Herrschaftsausübung auf Italien resultierende Gefahr für
sein Kaisertum: als er sich 839 endlich doch mit seinem Vater in Worms
aussöhnte, wurde auch eine Abmachung über das Regnum Italiae getroffen.
Ludwig selbst übertrug damals dem ältesten Sohn Lothars die Herrschaft

.7) BM! 32OC.
611) Vgl. Simson, Jahrbücher, ii. 158£.
.. ) Zum Problem der "Imperatores Italiae" vgl. die Spezialstudie von H. Zimmermann, "Impera-

tores Italiae", in H. Beumann (Hrsg.), Historische Forschungen für WaIter Schlesinger (Köln und
Wien, 1974),379-399·

70) Auf diesen Aspekt der Politik Lothars wurde hier nicht eingegangen, da J. Fried die Beziehungen
Kaiser - Papst erörtert hat: vgl. seine Untersuchung in diesem Band.
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über die Halbinsel", Damit wurde deutlich, daß Lothar, dem die Kaiserwürde
noch einmal bestätigt worden war, Italien in Zukunft nur als ein ihm
untergeordnetes Land und von seinem Sohn verwaltetes Unterkönigtum
betrachtet wissen wollte, während er selbst wieder in der Francia zu herrschen
gedachte. Es ist bezeichnend, daß die 839 getroffene Regelung nach Ludwigs
Tod tatsächlich durchgeführt wurde. Lothar überließ Ludwig 11. die Herrs-
chaft über Italien", das er nie mehr betrat, und versuchte, seinen Kaiserans-
pruch im Gesamtreich durchzusetzen.

Rückblickend läßt sich sagen, daß die Auflehnung Lothars gegen die
Wormser Entscheidungen von 829 und seine Verweisung nach Italien den
Auflösungsprozeß des Karlsreiches erst richtig einleiteten. In dem opponie-
renden jungen Mitkaiser fanden alle, die sich gegen Ludwig stellten, die zur
Aktion notwendige Integrationsfigur. Daß dessen einzige solide und stabile
Machtbasis das Regnum Italiae war, über das er seit Jahren herrschte,
bedeutete, daß dieser Karolinger mit der Unterstützung großer Teile des
fränkischen Adels die Einheit des Reiches von der Peripherie her zerstörte. So
wurde die Italia stärker noch als dann die Bavaria und die Aquitania zum
Kristallisationskern eines Auflösungsprozesses, der schließlich 843 in Verdun
seinen Höhepunkt erreichte.

Zugleich wurde durch Lothars Politik - und das ist hier noch einmal zu
betonen -Italien fiir mehr als ein Jahrzehnt in eine Oppositionsrolle gegen
die Zentralgewalt gedrängt, was die Sonderstellung' des Regnum Italiae
stabilisieren und festigen mußte. Die zahlreichen nach Italien abgeschobenen
Anhänger des jungen Kaisers trugen wesentlich zur Intensivierung des von
Karl dem Großen ausgelösten Frankonisierungsprozesses der italischen
Oberschichten bei, was natürlich die Stellung des langobardischen Adels
weiter schwächte. So war es Kaiser Lothar, dessen Politik das Regnum
Langobardorum in das Regnum Italiae zu verwandeln begann.

71) Die Quellenzeugnisse über diesen Vorgang sind so vielfaltig und so eindeutig, daß bisweilen
geäußerte Zweifel unberechtigt sind: Annales Bcrtiniani, s.a, 856, cd. Waitz, 46; Andreas v. Bergamo,
Historia, 6, ed. G. Waitz, MGH SRL 225; Epitaphium Hludowici imperatoris, cd. L. Traube, MGH
Poetae, iii. 405. Vgl, im übrigen noch BM' "77C.

7l) Vg!. Eitcn, Das Unterkönigtum, '39ff.


